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Organisation der Arbeitswelt (OdA)

Ausführungsbestimmungen zum 
Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung
zur Verordnung über die berufliche Grundbildung des SBFI vom [Erlassdatum] und zum Bildungsplan vom [Genehmigungsdatum]
für
Agrarpraktikerin EBA / Agrarpraktiker EBA
Berufsnummer 15019
Der Schweizerischen Kommission Berufsentwicklung und Qualität für 
[Titel w/Titel m] 
zur Stellungnahme unterbreitet am [Datum]
erlassen durch OdA AgriAliForm am 
[Erlassdatum] ggf. (Stand am [Datum Inkraftsetzung Revision])
aufzufinden unter agri-job.ch
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[bookmark: _Toc381867612][bookmark: _Toc223621254]Ziel und Zweck 
Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren (QV) mit Abschlussprüfung und deren Anhänge konkretisieren die in der Bildungsverordnung und im Bildungsplan enthaltenen Bestimmungen.
Sie richten sich primär an Prüfungsleitende, Chefexpertinnen und -experten sowie Schulleiterinnen und -leiter. Sie soll im Sinne einer schweizweit einheitlichen Durchführung des Qualifikationsverfahrens eine konkrete Hilfestellung bieten. Dies insbesondere in Anbetracht des erwünschten kantons- und sprachgrenzenüberschreitenden Lehrstellenwechsels.
[bookmark: _Toc381867613][bookmark: _Toc223621255]Grundlagen
Als Grundlagen für die Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren in der beruflichen Grundbildung gelten:
Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10), insbesondere Art. 33 bis Art. 41 
Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV; SR 412.101), insbesondere Art. 30 bis Art. 35, Art. 39 sowie Art. 50 
[bookmark: _Hlk195536335]Verordnung des SBFI vom 9. April 2025 über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung (SR 412.101.241), insbesondere Art. 5 bis Art. 14
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Agrarpraktikerin/Agrarpraktiker vom [Erlassdatum]. Massgeblich für die QV sind insbesondere Art. 16 bis Art. 20 (siehe Bestimmungen über Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel gemäss Art. 26 Leittext BiVo)
Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung Agrarpraktikerin/Agrarpraktiker vom [Erlassdatum]. Massgeblich für die QV ist insbesondere Teil [Buchstabe] 
Handbuch für Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten in Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung. Hinweise und Instrumente für die Praxis[footnoteRef:2] [2:  	Herausgeber: Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Dienstleistungszentrum für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB)
 	Bezugsquelle: elektronisch unter: https://www.ehb.swiss/pex-handbuch] 

[bookmark: _Toc381867614][bookmark: _Toc223621256]Das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung in der Übersicht
Im QV wird festgestellt, ob die lernende bzw. die kandidierende Person die für eine erfolgreiche Berufstätigkeit erforderlichen Handlungskompetenzen erworben hat. 
Die nachstehende Übersicht stellt die Qualifikationsbereiche samt Prüfungsform, die Erfahrungsnote, die Positionen, die jeweiligen Gewichtungen, die Fallnoten (Noten, welche genügend sein müssen) sowie die Bestimmungen zur Rundung der Noten gemäss dar.
Das Notenformular für das Qualifikationsverfahren und die zur Berechnung der Erfahrungsnote erforderlichen Notenblätter sind unter https://www.berufsbildung.ch/de/lehrverlauf/qualifikationsverfahren-qv abrufbar.

Übersicht über die Qualifikationsbereiche und Erfahrungsnote sowie Rundung der Noten bei vorgegebener praktischer Arbeit (VPA):
Qualifikationsverfahren
mit Abschlussprüfung

Agrarpraktikerin/Agrarpraktiker
Positionen


Handlungskompetenzbereiche a, b und c
Gewichtung 20%

Qualifikationsbereich
Praktische Arbeit als VPA
Gewichtung 60%
 Fallnote

Fachrichtungsspezifischer Handlungskompetenzbereich d und e oder f und g
Gewichtung 60%


Fachgespräch
Gewichtung 20%


Qualifikationsbereich
Allgemeinbildung
Gewichtung 20 %
gemäss Verordnung des SBFI über die Mindestvorschriften 
für die Allgemeinbildung




Erfahrungsnote
Gewichtung 20% 

Note Unterricht in den Berufskenntnissen
Gewichtung 20%


In den Bildungserlassen festgehaltene Positionen werden auf ganze oder halbe Noten gerundet 
Die Gesamtnote wird auf eine Dezimalstelle gerundet


Art. 34 Abs. 2 BBV
Andere als halbe Noten sind nur für Durchschnitte aus den Bewertungen zulässig, die sich aus einzelnen Positionen der entsprechenden Bildungsverordnung und Bildungsplan ergeben. Die Durchschnitte werden auf höchstens eine Dezimalstelle gerundet.


[bookmark: _Toc381867615][bookmark: _Toc223621257][bookmark: _Toc351722050][bookmark: _Toc351722049]Die Qualifikationsbereiche im Detail
[bookmark: _Toc351722051][bookmark: _Toc381867617][bookmark: _Toc223621258]Qualifikationsbereich vorgegebene praktische Arbeit
Im Qualifikationsbereich praktische Arbeit muss die lernende bzw. die kandidierende Person zeigen, dass sie fähig ist, die geforderten Tätigkeiten fachlich korrekt sowie bedarfs- und situationsgerecht auszuführen.
Die Chefexpert/-innen holen die benötigen Angaben über Kulturen, Tiere und Mechanisierung beim Prüfungsbetrieb ein. Die OdA stellt den Expertenteams eine Sammlung offen formulierter Aufträge zur Verfügung (Aufgabenkatalog). Die Chefexpertinnen und -experten sind ermächtigt, einzelne Aufträge als nicht relevant (für eine Region/einen Betrieb) auszuschliessen. Die Expertenteams wählen danach betriebs- und situationsspezifisch geeignete Aufträge aus. Gestützt auf die schriftlichen Vorgaben erteilt das Expertenteam den Kandidatinnen und Kandidaten die Aufträge mündlich. Dabei passt das Expertenteam die Aufträge an die konkrete betriebliche Situation an. 
Die VPA dauert 4 Stunden und findet dezentral auf dem Lehrbetrieb, einem geeigneten Verbundbetrieb oder zentral auf einem geeigneten Prüfungsbetrieb statt. Es wird empfohlen, die VPA auf dem Lehrbetrieb durchzuführen, damit die Kandidierenden sich in ihrem gewohnten Umfeld bewegen können. Sie wird gegen Ende der beruflichen Grundbildung beziehungsweise in der entsprechenden Saison des letzten Lehrjahrs durchgeführt.
 Geprüft werden folgende Handlungskompetenzbereiche mit den nachstehenden Gewichtungen:
	Position
	Handlungskompetenzbereiche
	Gewichtung

	1
	a Pflegen des Kulturlands
b Unterhalten und Nutzen der technischen Infrastruktur
c Selbstorganisation im Betriebsumfeld
	20 %

	2
	d Halten von Nutztieren und e Bewirtschaften von Grünland und Ackerkulturen oder
f Anbauen und Pflegen von Spezialkulturen und g Ernten und Aufbereiten von Produkten der Spezialkulturen
	60 %

	3
	Fachgespräch 
	20 %


Die Bewertungskriterien sind im Prüfungsprotokoll definiert. Die Bewertung der Kriterien erfolgt in Punkten. Das Punktetotal ist in eine Note pro Position umzurechnen (ganze oder halbe Note)[footnoteRef:3]. [3:   	Für die Umrechnungsformel von Punkten in eine Note siehe «Handbuch für Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten in Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung. Hinweise und Instrumente für die Praxis»] 

Position 1 gemeinsame Handlungskompetenzbereiche
Die Prüfungsdauer der Position 1 beträgt eine Stunde. In dieser Stunde wird je mindestens ein Auftrag aus dem HKB a und ein Auftrag aus dem HKB b ausgeführt. Die Handlungskompetenzen aus dem HKB c werden in die Aufträge zu HKB a und HKB b integriert. Es erfolgt keine Gewichtung.



Position 2 Fachrichtung Landwirtschaft
Die Prüfungsdauer der Position 2 beträgt 2.5 Stunden. Für jeden Handlungskompetenzbereich wird je mindestens eine Stunde eingesetzt. Es müssen je mindestens zwei Aufträge aus dem HKB d und aus dem HKB e ausgeführt werden. 
Die Position 2 besteht aus den folgenden Unterpositionen mit den nachstehenden Gewichtungen:
Handlungskompetenz d Halten von Nutztieren: Gewichtung 50 %
Handlungskompetenz e Bewirtschaften von Grünland und Ackerkulturen: Gewichtung 50%

Position 2 Fachrichtung Spezialkulturen
Die Prüfungsdauer der Position 2 beträgt 2.5 Stunden. Für jeden Handlungskompetenzbereich werden je mindestens 45 Minuten eingesetzt. Es müssen mindestens zwei Aufträge aus dem HKB f und zwei Aufträge aus dem HKB g ausgeführt werden. Es erfolgt keine Gewichtung.

Position 3 Fachgespräch
Das Fachgespräch basiert auf der Lerndokumentation. Es dauert 30 Minuten. Es gibt keine Vorbereitungszeit.  Die Kandidatin oder der Kandidat erhält mündlich vom Expertenteam drei Aufträge mit Bezug zur eigenen Lerndokumentation. Die Kandidatin oder der Kandidat soll nachweisen, dass sie oder er die Handlungskompetenzen vernetzen und reflektieren kann. Das heisst, sie oder er erläutert, seine/ihre Einträge aus der Lerndokumentation. 
Die OdA stellt den Prüfungsorganisation eine Serie von möglichen Aufträgen mit Bezug zur Lerndokumentation zur Verfügung. 
[bookmark: _Hlk167456566]Das Expertenteam erhält zur Vorbereitung einen Überblick über die von der Kandidatin oder dem Kandidaten bearbeiteten Einträge in die Lerndokumentation sowie die Betriebsdaten zu den Lehrbetrieben der beruflichen Grundbildung (Flächen- und Tierverzeichnis, Programmübersicht, weitere Angaben). Gestützt darauf wählt das Expertenteam drei passende Aufträge aus, und zwar je einen Auftrag über die Handlungskompetenzbereiche abc und je einen Auftrag über beide Handlungskompetenzbereiche der gewählten Fachrichtung (d und e oder f und g) (s. Tabelle)
Auswahl drei Aufträge
	Gemeinsame HKB
	Fachrichtung Landwirtschaft
	Fachrichtung Spezialkulturen

	1 Auftrag a oder b
	Je ein Auftrag d und e
	Je ein Auftrag f und g


Die Lerndokumentation selbst wird nicht bewertet. Wurde die Lerndokumentation mangelhaft oder nicht geführt, ist die Kandidatin oder der Kandidat trotzdem zum Fachgespräch zugelassen
[bookmark: _Toc350519003][bookmark: _Toc351722053]Hilfsmittel: Zulässig sind ausschliesslich die gemäss Prüfungsaufgebot erlaubten Hilfsmittel (inklusive die in der Bildungsverordnung des Berufes festgehaltenen).


[bookmark: _Hlk195536499][bookmark: _Toc351722055][bookmark: _Toc381867620][bookmark: _Toc223621259]Qualifikationsbereich Allgemeinbildung
[bookmark: _Hlk195536520]Der Qualifikationsbereich Allgemeinbildung richtet sich nach der Verordnung des SBFI vom 9. April 2025 über die Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung (SR 412.101.241).
 
[bookmark: _Toc351722056][bookmark: _Toc381867621][bookmark: _Toc223621260]Erfahrungsnote
Die Erfahrungsnote ist in der Bildungsverordnung geregelt. Die zur Berechnung erforderlichen Notenblätter sind unter https://www.berufsbildung.ch/de/lehrverlauf/qualifikationsverfahren-qv abrufbar.
[bookmark: _Toc381867622][bookmark: _Toc223621261][bookmark: _Toc351722057]Angaben zur Organisation
[bookmark: _Toc381867623][bookmark: _Toc223621262]Anmeldung zur Prüfung
Die Anmeldung erfolgt durch die kantonale Behörde.
[bookmark: _Toc381867624][bookmark: _Toc223621263]Bestehen der Prüfung 
Die Bestehensregeln sind in der Bildungsverordnung verankert.
[bookmark: _Toc351722058][bookmark: _Toc381867625][bookmark: _Toc223621264]Mitteilung des Prüfungsergebnisses
Die Mitteilung der Prüfungsergebnisse richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen.
[bookmark: _Toc351722059][bookmark: _Toc381867626][bookmark: _Toc223621265]Verhinderung bei Krankheit und Unfall 
Das Vorgehen bei Verhinderung an der Teilnahme des QV wegen Krankheit oder Unfall richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen.
[bookmark: _Toc351722060][bookmark: _Toc381867627][bookmark: _Toc223621266]Prüfungswiederholung 
Die Bestimmungen zu den Wiederholungen sind in der Bildungsverordnung verankert.
[bookmark: _Toc351722061][bookmark: _Toc381867628][bookmark: _Toc223621267]Rekursverfahren/Rechtsmittel
Das Rekursverfahren richtet sich nach kantonalem Recht. 
[bookmark: _Toc381867629][bookmark: _Toc223621268]Archivierung
Die Aufbewahrung der Prüfungsakten richtet sich nach kantonalem Recht. Produkte, die im Rahmen der IPA entstanden sind, sind Eigentum des Lehrbetriebs.


[bookmark: _Toc381867630][bookmark: _Toc223621269]Inkrafttreten
Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung für Agrarpraktikerin EBA und Agrarpraktiker EBA treten am [Datum Erlass] in Kraft und gelten bis zum Widerruf.
[Ort und Datum]
[Name der OdA]
Der Präsident/die Präsidentin	der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin
……………………………………….	……………………………………….
[Unterschrift Präsident/in OdA]	[Unterschrift Geschäftsführer/in OdA]	
Die Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität hat anlässlich ihrer Sitzung vom [Datum] zu den vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung für Agrarpraktikerin EBA und Agrarpraktiker EBA Stellung bezogen.


[bookmark: _Toc381867631][bookmark: _Toc223621270]Anhang Verzeichnis der Vorlagen
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